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Vorhaben: Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 

„Windpark Trebbichau an der Fuhne“ und 
gleichzeitige Aufstellung des Bebauungs-

planes Nr. 01/2021 „Sondergebiet Wind-

energie Trebbichau, Piethen, Wieskau“ 

Stadt: Südliches Anhalt 

Landkreis: Anhalt-Bitterfeld 

Vorgelegte Unterlagen:  Vorentwurf (Stand: 15.02.2023, erarbeitet  

  vom Büro für Raumplanung Perk) 

Hier: Landesplanerische Hinweise nach § 13 Abs. 2 Landesentwick-   

         lungsgesetz Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) 

 

 

Per E-Mail vom 11.07.2023 übergaben Sie die o. g. Unterlagen zur 

landesplanerischen Prüfung. 

 

Die wpd Windpark Nr. 315 GmbH & Co. KG ist über die Erneuerbare 

Energien Europa e3 GmbH an die Stadtverwaltung der Stadt Südliches 

Anhalt mit dem Anliegen herangetreten, die vorhandenen 

Windenergieanlagen (WEA) im Windpark Trebbichau an der Fuhne zu 

erneuern. Vorgesehen sind der Rückbau der vorhandenen 10 WEA des 

Typs AN Bonus 1,3 MW mit einer Gesamthöhe von ca. 100 m und der Neu- 
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bau von bis zu 11 WEA mit einer Gesamthöhe von ca. 250 m. Das Vorhaben steht derzeit im 

Widerspruch zu den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 1 „Windpark 

Trebbichau an der Fuhne“, welcher u. a. eine maximale Gesamthöhe der WEA von 100,0 m bzw. 

150,0 m festsetzt. Für das geplante Repowering ist daher die Aufhebung des Bebauungsplanes 

erforderlich. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 01/21 „Sondergebiet Windenergie Trebbichau, Piethen, 

Wieskau“ der Stadt Südliches Anhalt ist somit erforderlich, um die Umsetzung der Planungsziele 

vorzubereiten und die geordnete Entwicklung und Umsetzung des geplanten Vorhabens zu 

gewährleisten. 

Der Geltungsbereich orientiert sich an der Umgrenzung des Vorranggebietes für die Nutzung der 

Windenergie mit der Wirkung von Eignungsgebieten (VRG XVII „Tebbichau an der Fuhne“) des 

Sachlichen Teilplans „Nutzung der Windenergie in der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-

Wittenberg“, zuzüglich eines Pufferstreifens von 100 m. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der 

Maßstäblichkeit der kartografischen Darstellung mit einem Maßstab von 1:100.000. Dadurch ergibt 

sich ein „Unschärfebereich“ von bis zu 100 m, welcher in der gängigen Praxis bei der Genehmigung 

von WEA toleriert wird.  

Die Flächennutzungsplanungen der ehemals eigenständigen Gemeinden Maasdorf, Piethen, 

Wieskau sowie Trebbichau an der Fuhne stimmen nicht mehr mit den aktuellen Zielen der 

Raumordnung überein. Im Parallelverfahren werden daher diese Flächennutzungspläne geändert. 

Der Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes hat eine Fläche von ca. 252,80 ha. 

 

Nach Prüfung der Unterlagen stelle ich hiermit fest, dass diese für eine landesplanerische 

Stellungnahme nicht ausreichend sind. Deshalb erhalten Sie zunächst landesplanerische 

Hinweise. Ich behalte mir vor, im Zuge der (späteren) landesplanerischen Stellungnahme ggf. auch 

auf bisher noch nicht aufgeführte Raumbelange Bezug zu nehmen, soweit dies für die 

landesplanerische Abstimmung geboten ist. 

 

Das Vorhaben ist aufgrund der räumlichen Ausdehnung, der geplanten Festsetzungen und den 

damit verbundenen möglichen Auswirkungen auf die für den betroffenen Bereich planerisch 

gesicherten Raumfunktionen als raumbedeutsam im Sinne von raumbeanspruchend und 

raumbeeinflussend einzustufen. 

 

Die Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus dem Landesentwicklungsplan 2010 des 

Landes Sachsen-Anhalt (LEP 2010). Darüber hinaus sind der Regionale Entwicklungsplan Anhalt-

Bitterfeld-Wittenberg (REP A-B-W 2018) mit den Planungszielen „Raumstruktur, 

Standortpotenziale, technische Infrastruktur und Freiraumstruktur“, der Sachliche Teilplan 
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„Daseinsvorsorge – Ausweisung der Grundzentren in der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-

Wittenberg“ sowie der Sachliche Teilplan „Nutzung der Windenergie in der Planungsregion Anhalt-

Bitterfeld-Wittenberg“ maßgebend auf der Ebene der Regionalplanung.  

 

Die im Rahmen der Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes zu beachtenden Ziele bzw. zu 

berücksichtigenden Grundsätze und Erfordernisse der Raumordnung gemäß LEP-LSA 2010, REP 

A-B-W 2018 sowie den Sachlichen Teilplänen wurden bereits ausführlich dargestellt. Deshalb sehe 

ich meinerseits von einer Wiederholung ab. 

 

Die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Windpark Trebbichau an der Fuhne“ steht nicht im 

Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung. 

 

Wie bereits in der Videokonferenz mit Herrn Perk, Büro für Raumplanung, am 20.09.2023, 

angesprochen, wird die Seite 6 der Begründung aktualisiert und im Entwurf des o. g. 

Bebauungsplanes übernommen.  

 

Gem. LEP-LSA 2010, G 82, können die Träger der Bauleitplanung grundsätzlich ausgewiesene 

Windgebiete entsprechend der Planungsebene nach innen konkretisieren. Dies ist im vorliegenden 

Bebauungsplan nicht der Fall.  

 

Nach Prüfung des Vorhabens wird hiermit seitens der obersten Landesentwicklungsbehörde die 

Vergrößerung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gegenüber dem Vorranggebiet für die 

Nutzung der Windenergie mit der Wirkung von Eignungsgebieten XVII „Tebbichau an der Fuhne“ 

um den Unschärfebereich von 100 m aus raumordnerischer Sicht im vorliegenden konkreten 

Einzelfall mitgetragen, da die WEA in festgelegten Baufenstern errichtet werden.  

 

Hinweisen möchte ich noch darauf, dass mir der BImSchG-Antrag auf Genehmigung für die 

Erweiterung (2 WEA) und Repowering Windpark Trebbichau an der Fuhne (Rückbau von 10 

Altanlagen und die Errichtung von 11 Anlagen) zur landesplanerischen Abstimmung vorliegt. Da 

die genaue Zuordnung der Altanlagen zu den neuen WEA bisher fehlt, wurde der zuständige 

Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit E-Mail vom 30.05.2023 um Übergabe dieser Unterlagen ersucht.   

Gegenüber dem Landkreis hatte ich zudem auf das LEntwG LSA verwiesen. Darin ist festgelegt, 

dass gemäß § 4 Nr. 16 b) Satz 3 aa) LEntwG LSA eine neue Anlage nur errichtet werden darf, 

wenn sie mindestens zwei Altanlagen ersetzt (2 : 1 Regel), die sich in demselben Landkreis oder 

in derselben kreisfreien Stadt, einem der angrenzenden Landkreise oder einer angrenzenden 

kreisfreien Stadt wie der Standort der neuen Anlage befindet, oder wenn sie mindestens eine 

Altanlage außerhalb eines Vorrang- oder Eignungsgebietes innerhalb des Landes Sachsen-Anhalt 
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ersetzt (1 : 1 Regel). Die Voraussetzungen von § 4 Nr. 16 b) bb) LEntwG LSA, dass die Altanlagen 

einschließlich ihrer Fundamente vollständig, frühestens fünf Jahre vor und spätestens bis zu der 

Inbetriebnahme der neuen Anlagen abgebaut werden müssen und der Bauherr sich dazu 

gegenüber der Genehmigungsbehörde ausdrücklich verpflichtet, ist somit zwingende 

Voraussetzung. Wie bereits erwähnt, ist durch den Vorhabenträger eine exakte textliche 

Beschreibung und zeichnerische Zuordnung (aussagefähige Karte) der Altanlagen zu den neuen 

WEA unter Beachtung des § 4 Nr. 16 b) Satz 3 aa) LEntwG LSA bereitzustellen. Dies ist, wie 

ausgeführt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht erfolgt. 

 

Ich verweise auf die Bindungswirkungen der Erfordernisse der Raumordnung gemäß § 4 

Raumordnungsgesetz (ROG). 

 

Hinweis 

 
Die Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg ist in 

Bezug auf die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung als sonstige Erfordernisse der 

Raumordnung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG als Träger öffentlicher Belange für die Abgabe der 

Stellungnahme zuständig und zu beteiligen. 

 

 Hinweise aus dem Raumordnungskataster 

 

Die oberste Landesentwicklungsbehörde führt entsprechend § 16 (1) LEntwG LSA das 

Raumordnungskataster (ROK) des Landes Sachsen-Anhalt und weist die raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen aller Ebenen und Bereiche im Land Sachsen-Anhalt nach. Auf Antrag 

stellen wir Ihnen gern die Inhalte des ROK für die Planung und Maßnahme bereit. Als 

Ansprechpartnerin steht Ihnen Frau Hartmann (Tel.: 0345-6912-801) zur Verfügung. Die Abgabe 

der Daten erfolgt kostenfrei in digitaler Form (Shape-Format, amtlichen Koordinatensystem ETRS 

89 UTM/ sechsstelliger Rechtswert). 

 

Nach Vorlage der überarbeiteten Unterlagen wird eine landesplanerische Stellungnahme gefertigt. 

 

Im Auftrag 

              

                                                                                                                                                                                  

Weberling 

 

Anlage: Rechtsgrundlagen 
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Juliane Henze

Von: Scholz, Anja <Anja.Scholz@lvwa.sachsen-anhalt.de>
Gesendet: Donnerstag, 3. August 2023 11:39
An: info@buero-raumplanung.de
Betreff: Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Windpark Trebbichau an der 

Fuhne“

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit übersende ich Ihnen die Stellungnahme des Referates 407 zu dem o. g. Bebauungsplan: 
 
Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Aufhebung des hier benannten 
Bebauungsplanes vertritt die Naturschutzbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. 
 
Hinweis: 
Umweltschadensgesetz und Artenschutzrecht sind zu beachten. Ich verweise in diesem Zusammenhang 
insbesondere auf § 19 BNatSchG i. V. m. dem Umweltschadensgesetz (vom 10. Mai 2007, BGBl. Teil I S. 
666) sowie auf die §§ 44 und 45 BNatSchG. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 

Scholz 
 
 
-- 
Anja Scholz 
Referat Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
Dessauer Straße 70 
06118 Halle (Saale) 
 
Tel.: (0345) 514 2615 
Fax: (0345) 514 2118 
E-Mail: anja.scholz@lvwa.sachsen-anhalt.de 
Internet: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/ 
 

Sachsen-Anhalt 
#moderndenken 
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Juliane Henze

Von: Scholz, Anja <Anja.Scholz@lvwa.sachsen-anhalt.de>
Gesendet: Donnerstag, 3. August 2023 11:50
An: info@buero-raumplanung.de
Betreff: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 01/2021 „Sondergebiet Windenergie 

Trebbichau, Piethen, Wieskau“

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit übersende ich Ihnen die Stellungnahme des Referates 407 zu dem o. g. Bebauungsplan: 
 
Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Aufstellung des hier benannten 
Bebauungsplanes vertritt die Naturschutzbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. 
 
Hinweis: 
Umweltschadensgesetz und Artenschutzrecht sind zu beachten. Ich verweise in diesem Zusammenhang 
insbesondere auf § 19 BNatSchG i. V. m. dem Umweltschadensgesetz (vom 10. Mai 2007, BGBl. Teil I S. 
666) sowie auf die §§ 44 und 45 BNatSchG. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 

Scholz 
 
 
-- 
Anja Scholz 
Referat Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
Dessauer Straße 70 
06118 Halle (Saale) 
 
Tel.: (0345) 514 2615 
Fax: (0345) 514 2118 
E-Mail: anja.scholz@lvwa.sachsen-anhalt.de 
Internet: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/ 
 

Sachsen-Anhalt 
#moderndenken 
 



















Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg
Der Vorsitzende

Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg
Geschäftsstelle * Am Flugplatz 1 * 06366 Köthen (Anhalt)
___________________________________________________________

per E-Mail Ihr Zeichen: HP/MK
Ihre Nachricht vom: 2023-07-11
Unser Zeichen: 01 21 01/26/23

Büro für Raumplanung Bearbeiter: Frau Pforte

Bärteichpromenade 31 Tel.:  (0 34 96)40 57 93

06366 Köthen (Anhalt) Fax.: (0 32 12)10 53 415
Internet: www.planungsregion-abw.de

Datum: 2023-08-18

Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 1 „Windpark Trebbichau an der Fuhne“ und gleichzeitige Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 01/2021 „Sondergebiet Windenergie Trebbichau, Piethen, Wies-
kau“ der Stadt Südliches Anhalt
hier: frühzeitige Beteiligung zum Vorentwurf vom Mai 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie baten um Stellungnahme, ob die o.g. Planung den in Aufstellung befindlichen Zielen der Raumord-
nung entspricht.

Für die Umsetzung des Repoweringvorhabens im Windpark Trebbichau a.d.F. mit dem Rückbau von 10
WEA des Typs AN Bonus 1,3 MW und dem Neubau von bis zu 11 WEA mit Gesamthöhe von ca. 250 m
ist die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Windpark Trebbichau an der Fuhne“ mit veralteten Fest-
setzungen erforderlich.

Zur optimalen Ausnutzung des Vorranggebiets für die Nutzung der Windenergie mit der Wirkung von Eig-
nungsgebieten „Trebbichau a.  d.  Fuhne“ gem. Ziel  1 Nr.  XVII des Sachlichen Teilplans „Nutzung der
Windenergie  in  der  Planungsregion  Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg“  vom  30.05.2018  (STP  Wind  2018,
rechtswirksam seit 29.09.2018) soll im aufzustellenden Bebauungsplan eine ca. 252,8 ha große Sonder-
baufläche „Windenergieanlagen“ festgelegt werden.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg nimmt gem. § 2 Abs. 4 in Verbindung
mit § 21 Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA vom 23. April 2015, GVBl.
LSA S. 170) für ihre Mitglieder, zu denen der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Landkreis Wittenberg und die 
kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau gehört, die Aufgabe der Regionalplanung wahr. 

Die Entscheidung über die Art der landesplanerischen Abstimmung gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 LEntwG LSA
sowie die Feststellung der Vereinbarkeit der o.g. Planung/Maßnahme mit den Zielen der Raumordnung
und Landesplanung gem. § 2 Abs. 2 Nr. 10 LEntwG LSA erfolgt durch die oberste Landesentwicklungsbe-
hörde. Unabhängig von der Feststellung der Raumbedeutsamkeit gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG gilt jedoch
das Anpassungsgebot des § 1 Abs. 4 BauGB für alle Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung (Urteil
des BVerwG vom 30.01.2003 - 4 CN14.01). 

In Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung sind als sonstige Erfordernisse der Raumordnung gem.
§ 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen, Entschei-
dungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen anderer

Verbandsmitglieder:
Stadt Dessau-Roßlau,
Landkreis Anhalt-Bitterfeld,
Landkreis Wittenberg

Vorsitzender:
Landrat Andy Grabner
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Am Flugplatz 1
06366 Köthen (Anhalt)
Telefon: (0 34 96)60 10 00
Telefax: (0 34 96)60 10 02

Geschäftsstelle:
Am Flugplatz 1
06366 Köthen
Tel.  (0 34 96)40 57 90
Fax. (0 32 12)10 53 415
E-mail: anhalt-bitterfeld-wittenberg@gmx.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Bankverbindung:
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
IBAN: DE28 800537220302000909
BIC:   NOLADE21BTF
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öffentlicher Stellen oder von Personen des Privatrechts, die der Planfeststellung oder der Genehmigung
mit der Rechtswirkung der Planfeststellung bedürfen, gem. § 4 Abs. 1 ROG in Abwägungs- oder Ermes-
sensentscheidungen zu berücksichtigen. 
 
Derzeit befinden sich in der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg keine zu berücksichtigenden Zie-
le der Raumordnung in Aufstellung.

Hinweise

Mit der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 01/2021 soll das in der kartografischen Darstellung zum
STP Wind 2018 festgelegte Vorranggebiet mit der Wirkung von Eignungsgebieten „Trebbichau a.d.F.“ zu-
züglich eines 100 m breiten Streifens festgelegt werden. Die Toleranz von ca. 100 m im sog. Unschärfe-
bereich aufgrund des Maßstabs gilt nicht pauschal, sondern ist im Einzelfall zu prüfen. 

Im vorliegenden Fall ist die Ausdehnung insofern bedenklich, da im Westen und Süden der Sonderbauflä-
che die Abstände zur Wohnbebauung unter 1.000 m reduziert werden. Somit wird das Plankonzept des
STP Wind 2018 konterkariert, welches eine Pufferzone von 1.000 m um Siedlungsflächen mit überwiegen-
der Wohn- und Erholungsnutzung, Kur- und Klinikgebieten vorsieht (sog. „weiche“ Tabuzone).

An der nördlichen und östlichen Grenze der Sonderbaufläche sind die vorhandenen Wege als Begren-
zung des Gebietes zu nutzen. Hier ist das Ziel 1 STP Wind 2018 anzuwenden, das Flächen der Vorrang-
gebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten an sichtbaren natürlichen oder künstlichen Begrenzungen
(z.B. Flüsse, Bäche, Straßen, Wege, Schienentrassen) enden.

In Kapitel 2 der Begründung zum Vorentwurf des Bebauungsplans wird die Größe des Vorranggebietes
mit der Wirkung von Eignungsgebieten Trebbichau a.d.F. nicht korrekt mit 252,8 ha angegeben. Die Flä-
che beträgt 198 ha (siehe Begründung zu STP Wind 2018 Kapitel 4.2.10.1).

Bei der Planung der Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten im STP Wind 2018 ist konse-
quent das Rotor-out- Prinzip angewandt worden. 

Mit Beschluss Nr. 04/2023 am 03.03.2023 hat die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wit-
tenberg die Aufstellung eines Sachlichen Teilplans „Windenergie 2027“ beschlossen und mit der Bekannt-
gabe der Planabsicht das Verfahren eingeleitet. Die im STP Wind 2018 festgelegten Vorranggebiete sol-
len beibehalten und um weitere Flächen ergänzt werden, um den Flächenbeitragswert gem. § 3 Abs. 1
WindBG zu erreichen.

Bei der Planung des STP Wind 2027 gilt das Rotor-out-Prinzip, um Anrechenbarkeit auf den Flächenbei-
tragswert gem. § 3 Abs. 1 WindBG zu erzielen. Die im Bebauungsplan geplante Regelung, dass sämtliche
Teile der WEA innerhalb der Sonderbaufläche „Wind“ liegen müssen (Rotor-in) führt dazu, dass diese Flä-
che gem. § 4 Abs. 3 WindBG nur anteilig auf den Flächenbeitragswert angerechnet werden kann.

Der Bebauungsplanvorentwurf sieht eine Bauhöhenbegrenzung auf mindestens 200 m und maximal 250
m vor. Das wird sehr kritisch gesehen. Eine Höhenbegrenzung darf nur anlassbezogen zur Konfliktbewäl-
tigung betroffener Schutzgüter eingesetzt werden.  Flächen, die nach dem 01.02.2023 wirksam werden
und Bestimmungen zur Höhe baulicher Anlagen enthalten, sind gem. § 4 Abs. 1 WindBG nicht auf den
Flächenbeitragswert anzurechnen. In der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, die 2,3 % ihrer Flä-
che für die Windenergienutzung bereitstellen soll, würden bei Nichtanrechnung des Vorranggebietes 0,05
% (198 ha) durch weitere Vorranggebiete ersetzt werden müssen.

Im Rahmen der Bekanntgabe der Planungsabsicht hat die oberste Landesentwicklungsbehörde der Regi-
onalen Planungsgemeinschaft  dringend empfohlen eine Zielfestlegung aufzunehmen, welche klarstellt,
dass die „Nichthöhenbeschränkung“ bei der Ausweisung von Vorranggebieten für die Nutzung der Wind-
energie Bestandteil der Zielfestlegungen ist. So wird sichergestellt, dass Bauleitpläne mit Höhenbeschrän-
kungen gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Regionalplanung angepasst werden müssen. Hierdurch
wird das Risiko einer etwaigen Nichtanrechenbarkeit ausgeschlossen. Diese Regelung wird voraussicht-
lich Eingang in den 1. Entwurf des STP Wind 2027 finden, sodass hier empfohlen wird, im Bebauungsplan
auf eine Höhenbegrenzung zu verzichten.
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Die Ausschlusswirkung der im Sachlichen Teilplan „Nutzung der Windenergie in der Planungsregion An-
halt-Bitterfeld-Wittenberg“ vom 30.05.2018 (in Kraft getreten am 29.09.2018) festgelegten Vorranggebiete
mit der Wirkung von Eignungsgebieten gilt bis zum Inkrafttreten des neuen Sachlichen Teilplans „Wind-
energie 2027“, längstens bis 31.12.2027.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Verteiler

MID Ref. 24 Oberste Landesentwicklungsbehörde per E-Mail
Landkreis Anhalt-Bitterfeld Untere Landesentwicklungsbehörde per E-Mail

Pforte
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Juliane Henze

Von: König, Marion <Marion.Koenig@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de>
Gesendet: Donnerstag, 27. Juli 2023 10:59
An: info@buero-raumplanung.de
Betreff: AW: [EXTERN] Aufhebung BP Nr. 1 "Windpark Trebbichau an der Fuhne" & 

gleichzeitige Aufstellung BP Nr. 01-2021 "Sondergebiet Windenergie 
Trebbichau, Piethen, Wieskau"

Sehr geehrte Frau Köhler, 
aus den im Link übermittelten Anlagen ist keine Betroffenheit für den LHW ersichtlich. Die Bebauungspläne 
betreffen Flächen nördlich der OL Trebbichau. 
 
Der LHW ist insgesamt für die Gewässer 1. Ordnung, Hochwasserschutzdeiche und wasserwirtschaftliche Anlagen 
zuständig (siehe auch Wassergesetz des LSA).  
 
Sollten in den beidseitigen 10 m breiten Randstreifen des Gewässers 1. Ordnung „Fuhne“ Maßnahmen vorgesehen 
werden, ist der LHW, FB Merseburg in die entsprechenden Planungen einzubeziehen. 
 
Diese Stellungnahme erfolgt als Träger öffentlicher Belange (TÖB) in Eigenschaft des LHW als Betreiber und 
Eigentümer an Gewässern 1.Ordnung und wasserwirtschaftlichen Anlagen. Weitere Ausführungen im Rahmen 
wasserrechtlicher Verfahren bleiben ausdrücklich vorbehalten.“  
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
Marion König 
Flussbereichsingenieurin Merseburg 
 

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt 
Willi-Brundert-Straße 14 
06132 Halle (Saale) 
 
Tel.: +49 345 5484 402 
Mobil: +49 172 3209426 
Fax: +49 345 5484 450 
E-Mail: Marion.Koenig@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de 
 
Internet: https://lhw.sachsen-anhalt.de/ 
 

Sachsen-Anhalt 
#moderndenken 
 
Wichtiger Hinweis: 
Über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihren hierzu  
bestehenden Rechten erhalten Sie Informationen unter: https://lhw.sachsen-anhalt.de/datenschutzerklaerung 

 
Von: Schorlemmer, Sabine  
Gesendet: Dienstag, 11. Juli 2023 14:13 
An: Oehlmann, Petra <Petra.Oehlmann@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de> 
Betreff: WG: [EXTERN] Aufhebung BP Nr. 1 "Windpark Trebbichau an der Fuhne" & gleichzeitige Aufstellung BP Nr. 
01-2021 "Sondergebiet Windenergie Trebbichau, Piethen, Wieskau" 
 
  

Von: Post 
Gesendet: Dienstag, 11. Juli 2023 14:12:44 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien 
An: Schorlemmer, Sabine 




